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Journalisten-Handout für die Pressekonferenz anlässlich des 25. Deutschen Kongress für Perinatale Medizin am 2. Dezember 2011 

Wie gewährleisten Hebammen die körperliche und seelische Sicherheit für Mutter und Kind?

Die Geschichte der Geburtshilfe reicht weit in die frühe Menschheitsgeschichte zurück. Dem Ursprung nach ist Geburtshilfe eine solidarische Hilfe, die sich Frauen gegenseitig geleistet haben.
Heute ist es die Berufsgruppe der Hebammen, die sich als Fürsprecherin der Schwangeren und Gebärenden versteht und Frauen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett betreut. Eine achtsame Betreuung vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit verstehen Hebammen als einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zur Frauen- und Familiengesundheit: Durch eine kompetente Hebammenbegleitung wird das zukünftige gesundheitliche Wohlergehen von Mutter und Kind gestärkt.
Ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz, Einsatzbereitschaft, Geduld und Einfühlungsvermögen – das sind Eigenschaften, die den Arbeitsalltag der ca. 18 000 Hebammen in Deutschland prägen, gleichgültig ob sie als Angestellte im Krankenhaus, in der Freiberuflichkeit oder im Geburtshaus arbeiten.
Hebammen arbeiten auf der Grundlage des Hebammen-Gesetzes (HebG vom  4. Juni 1985), der Berufsordnungen der Länder und den Mutterschaftsrichtlinien. Geleitet werden sie in ihrem Tun durch die „Grundsätze einer Ethik für Hebammen“. Zentraler Aspekt dieser Ethik ist der Schutz der ihnen anvertrauten Frauen und Familien vor körperlichem und seelischem Schaden. Die Würde der Frauen und ihr Wunsch nach Selbstbestimmung sind dabei maßgebend und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, Kultur, Weltanschauung, gesellschaftlicher Stellung oder Lebensführung. 
Frauen wünschen sich von „ihren Hebammen“ in der Regel zwei Dinge: Eine vertrauensvolle und eine sichere Begleitung durch die Lebensphase Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Sicherheit und Vertrautheit sind dabei kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille professionell ausgerichteter Hebammenarbeit.
Das traditionelle „Mütterwissen“, das noch vor wenigen Generationen als Richtschnur für das Verhalten während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett dienen konnte, ist in weiten Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Das heißt, viel mehr als in früheren Zeiten brauchen Frauen von den Hebammen nicht nur den Beistand während der Geburt, sondern sie brauchen Hebammen als  Expertinnen für Körpergefühl und Vertrauen in ihre weiblichen Fähigkeiten, als Begleiterin in unsicheren Entscheidungssituationen und nicht zuletzt als einfühlsame Betreuerinnen. Für die große Mehrheit der Frauen ist das Verhältnis zu der sie betreuenden Hebamme deshalb von entscheidender Bedeutung. Eine gute Hebammenbegleitung kann die innere Entwicklung der Frau fördern, indem Ängste abgebaut und ihre Potentiale gestärkt werden.
Die sichere Begleitung durch die Lebensphase Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist ein weiteres Kennzeichen der Hebammenarbeit. Auch wenn im Kontext steigender Haftpflichtprämien wiederholt orakelt wurde, die Prämiensteigerung hätte etwas mit dem Arbeiten der Hebammen zu tun, wären diese Kritiker  gut beraten sich mit der deutschen Versicherungswirtschaft in Kontakt zu bringen. Wiederholt  hat die Versicherungswirtschaft darauf hingewiesen, dass die dramatische Teuerung von Personenschäden im Heilwesen für die steigenden Haftpflichtprämien (bei freiberuflichen Hebammen mit Geburtshilfe und bei Belegärzten) verantwortlich sind[footnoteRef:1].  [1:  VersicherungsJournal.de, 18.7.2010 und Dtsch Arztebl 2010; 107(15): A-692 / B-602 / C-594
] 

Aus Gründen der Qualitätssicherung hat der Deutsche Hebammenverband bereits vor 10 Jahren eine Gutachterinnenkommission ins Leben gerufen. In der Zwischenzeit bieten drei unabhängige Sachverständige für das Hebammenwesen bundesweit Fortbildungen zu den Themen
· Grundlagen der geburtshilflichen Dokumentation
· Notfallmanagement
· CTG Interpretation für Hebammen
Darüber hinaus haben  einzelne Hebammenlandesverbände in der Zwischenzeit eine Fortbildungsverpflichtung für ihre Mitglieder auf den Weg gebracht, andere Bundesländer sind in der Vorbereitung. Die zentralen Inhalte berufsaufgaben bezogener Fortbildungsziele sind
· Beratung zur Familienplanung
· Schwangerschaft - z.B. Schwangerschaftsvorsorge, -beschwerden, Ernährungsberatung, Rauchentwöhnung, manuelle Diagnostik, Prävention von Frühgeburt, Angstprävention Geburtsvorbereitung, Pränataldiagnostik, Screeningverfahren, Gestationsdiabetes,  Änderungen der Mutterschaftsrichtlinien, Dokumentation etc.
· Geburtshilfe - Notfallmanagement, Überwachungsmethoden des Kindes Schmerzlinderung, Gebärhaltungen, Wassergeburt, Bonding, Stillförderung im Kreißsaal, Umgang mit Vater und  Familienangehörigen, Risikoeinschätzung und -betreuung,  Dammnaht,  Dokumentation und Haftungsrecht etc.
· Wochenbettbetreuung - Wochenbettpflege, Prävention von Rückbildungs- und Wundheilungsstörungen, Prophylaxe postpartaler Infektionen, Postpartale Depression, Betreuung des Neugeborenen (Säuglingspflege, Wachstumskurven, Neugeborenen-gelbsucht, Infektionen, Prophylaxen, Impfungen, Screeningverfahren u.a.), Förderung der Eltern-Kind-Beziehung, Bindungsforschung, Frühkindliche Entwicklung, Prävention des Plötzlichen Kindstodes, interdisziplinäre Betreuung benachteiligter Familien, Wochenbettgymnastik, Rückbildungsgymnastik, Verhütungsberatung, Dokumentation und Haftungsrecht etc.
· Still- und Ernährungsberatung – Stillförderung und -anleitung, Prävention von Stillstörungen, besondere Stillsituationen (LKGS; Frühchen, Mehrlinge u.a.), Gedeihstörungen, Säuglingsernährung im ersten Lebensjahr, Beikosteinführung, Allergieprophylaxe, Medikamente in der Stillzeit, Berufstätigkeit und Stillen, etc.
· Dokumentation
· Infektionsverhütung
Seit mehr als 10 Jahren arbeitet der Hebammenverband an der Akademisierung des Berufsstandes. Es geht dabei nicht nur um eine europäische Nivellierung der Ausbildungsinhalte sondern vor allem darum, Hebammen als reflektierende Praktikerinnen in ihrem Tun zu stärken. Die konsequent wissenschaftliche Ausrichtung des Studiums entspricht dabei der hohen Verantwortung der Hebammen und den steigenden Ansprüchen an die Qualität der Versorgung. Hebammen treffen in ihrer Arbeit eigenständige klinische versorgungsnahe Entscheidungen. Klinische Entscheidungen erfordern  aber auch Kenntnisse darüber, inwieweit die Wirksamkeit der Interventionen wissenschaftlich nachgewiesen ist. Deshalb ist es notwendig, die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse, die sich bei der Ausübung des Berufes ergeben, wissenschaftlich aufzubereiten. Ein Beruf, der auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen ist, braucht deshalb  auch Menschen, die darin forschen.
Zum Forschungsbereich gehört auch die Erforschung der Fehlerkultur in deutschen Krankenhäusern. Ein gutes Fehlermanagement setzt voraus, dass auch strukturell bedingte Sicherheitslücken sichtbar gemacht werden. Fehleranalysen in Krankenhäusern  weisen darauf hin, dass die meisten Fehler auf mangelnde Kommunikation an der Schnittstelle zwischen den einzelnen Berufsgruppen entstehen und vor allem in Einrichtungen mit steilen Hierarchien zu finden sind[footnoteRef:2]. Das heißt, trotz allen medizinischen und technischen Fortschritts in den Kreißsälen und  trotz individueller Fortbildungen durch Hebammen, bedarf es in allen geburtshilflichen Abteilungen mit AkteurInnen unterschiedlicher Berufsgruppen einer besseren Teamarbeit und der Ausbildung sozialer Kompetenzen aller Beteiligten, um die oben beschriebenen Sicherheitslücken gemeinsam zu schließen und um allen Frauen eine sichere Geburtshilfe zu gewähren. [2:  Aktionsbündnis Patientensicherheit] 

Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) – Ein Kurzportrait					                          Der erste „Hebammenverein“ wurde bereits 1886 gegründet. Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) existiert als gesamtdeutscher Berufsverband seit dem 1. Januar 1991. Der Bundesverband wurde gegründet, um die Positionen der Hebammen in Ost und West einheitlich darzustellen und um die berufspolitische Arbeit zu koordinieren. Der Hebammenverband ist in  16 Landesverbände gegliedert. Seit  1954 ist der Deutsche Hebammenverband als eingetragener Verein beim Amtsgericht in Frankfurt registriert.
In Deutschland gibt es derzeit ca. 18 500 Hebammen (die Anzahl der GynäkologInnen ist ähnlich hoch). Laut Stat. Bundesamt sind 161 Geburtshäuser gelistet und ca. 750 geburtshilfliche Abteilungen.
Der Deutsche Hebammenverband vertritt die Interessen von ca.  17. 540 Mitgliedern, inklusive 560 Schülerinnen und  117 von Hebammen geleitete Einrichtungen  (HgE wie z.B. Geburtshäuser). 
Ungefähr 60% der Hebammen sind freiberuflich tätig. Ca. 30% arbeiten sowohl angestellt als auch freiberuflich und nur noch knapp 500 Hebammen sind ausschließlich im Angestelltenverhältnis tätig. 
Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist eine gute medizinische und soziale  Betreuung der Frauen und ihrer Kinder vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit das zentrale Anliegen des Deutschen Hebammenverbandes. Präsidentin: Martina Klenk
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